
Botschaftsdatscha in Moskau war die Folge, 
bis der Gemeinderat von Glen Cove dem 
Drängen des US-Außenministeriums nach
gab und im April 1984 der örtliche Friede wie
derhergestellt wurde. 
Als die Terrorgruppe >Jüdische Direkte Ak
tion* einen Bombenanschlag im sowjeti
schen Wohnkomplex Riverdale verübt hatte, 
antwortete die amerikanische Regierung auf 
den flammenden sowjetischen Protest im 
Gastland-Ausschuß, sie unterstütze seit lan
gem und weiterhin das Recht sowjetischer 
Juden, in ein Land ihrer Wahl auszuwandern. 
Doch wenn diese Attacke gegen den akkre
ditierten Repräsentanten einer ausländischen 
Regierung auf amerikanischem Boden von 
einer Gruppe begangen worden sei, die vor
gebe, jüdische Auswanderung aus der So
wjetunion zu unterstützen, dann leiste jene 
Gruppe ihrer eigenen Sache einen schlech
ten Dienst — in den USA gebe es für Terro
rismus keinen Raum. Die polizeiliche Siche
rung sowjetischer Stellen in New York wurde 
verstärkt, und in diesem Fall erhielten die so
wjetischen Delegierten amerikanischen Dank 
für ihre Zusammenarbeit. 
Dem Präsidenten der 38. Generalversamm
lung, Jorge lllueca, ist kein ernsthaftes Ge
spräch über eine Verlegung der UN-Zentrale 
aus New York bekannt: »Es gibt sehr wenige 
Städte in der Welt, die diese Funktion erfül
len könnten, und in New York können wir 
sehr bequem arbeiten.« 
Doch die beiden Ost-West-Mächte tragen am 
Sitz der Vereinten Nationen entstandenen 
Streit auch bilateral aus: Die von Gromyko 
politisch genutzten amerikanischen Unge
schicklichkeiten in Sachen Landemodalitäten 
vor der 38. Generalversammlung wurden den 
Amerikanern heimgezahlt — die aus der 
amerikanisch-sowjetischen Allianz gegen 
Hitler im Zweiten Weltkrieg stammende Re
gelung, daß die Botschafter beider Staaten 
sechsmal jährlich Sonderflugzeuge benutzen 
dürfen, wurde dem Moskauer US-Botschaf
ter Arthur A. Hartmann dreimal verweigert. 
Sowjetbotschafter Anatoly I. Dobrynin in Wa
shington hatte seit der Gromyko-Absage kei
nen solchen Flug mehr beantragt. Inzwi
schen hat die US-Regierung das entspre
chende Abkommen gekündigt. 

Ansgar Skriver • 

Gewaltverzicht: Kontroversen im Sonderaus
schuß vor dem Hintergrund der Grenada-Interven
tion und des K A L - A b s c h l u s s e s (48) 

(Dieser Beitrag knüpft an den Bericht in VN 6/ 
1978 S.218f. an.) 

Im Schatten der Bemühungen, die Stagna
tion der Abrüstungsverhandlungen zu über
winden, stand das Vorhaben eines weltwei
ten Gewaltverzichtsvertrages erneut auf der 
Tagesordnung der Weltorganisation. Am 
19. Dezember 1983 erneuerte die Generalver
sammlung mit 119 gegen 15 Simmen (u.a. 
der USA) bei 8 Enthaltungen (u. a. der Bun
desrepublik Deutschland) das Mandat des 
Sonderausschusses für die Erhöhung der 
Wirksamkeit des Grundsatzes der Nichtan
wendung von Gewalt in den internationalen 
Beziehungen. Der Ausschuß (Zusammenset
zung: VN 3/1984 S.112) trat vom 21. Februar 
bis zum 16. März 1984 in New York zu seiner 
siebten Tagung zusammen. Er war 1977 
durch Resolution 32/150 der Generalver

sammlung gegründet worden, nachdem die 
Sowjetunion ein Jahr zuvor den Vorschlag für 
einen weltweiten Gewaltverzichtsvertrag un
terbreitet hatte. 
Die Sowjetunion war es auch, die dem Aus
schuß 1978 einen Vertragsentwurf zur Bera
tung vorlegte. Doch fand das Ziel, zu einem 
weltweiten Gewaltverzichtsvertrag zu gelan
gen, niemals die volle Unterstützung der 
Ausschußmitglieder. Im Gegenzug zu dem 
sowjetischen Vorschlag forderten 1979 fünf 
westeuropäische Staaten eine Konzentration 
des Ausschusses auf Maßnahmen friedlicher 
Streiterledigung, wobei sie das Recht auf 
Selbstverteidigung bekräftigten. In einem 
weiteren Arbeitspapier wollten dann 1981 
zehn blockfreie Staaten den Gewaltbegriff 
über militärische Gewalt hinaus auf ökonomi
schen Zwang, auf Terrorismus und Propa
ganda ausgedehnt wissen. Mit diesen drei 
Arbeitsunterlagen sind die im Ausschuß ver
tretenen Positionen bereits umrissen. 
Neben den 35 Mitgliedern nahmen 13 Beob
achter an der 7. Tagung des Ausschusses 
und seiner Arbeitsgruppe teil — ein Zeichen 
für das breite politische Interesse, auf wel
ches die in ihm behandelte Initiative stößt. 
Die Erwartungen der Generalversammlung 
richteten sich auf ein möglichst baldiges Zu
standekommen eines weltweiten Vertrages 
über Gewaltverzicht und friedliche Streiterle
digung oder aber — wie es in Resolution 
38/133 vom 19. Dezember 1983 unklar heißt 

— auf »andere Empfehlungen«, die dem 
Ausschuß geeignet erscheinen. 
Ein in zahlreichen Stellungnahmen vorge
nommener Rückblick auf das Szenarium der 
internationalen Politik verstärkte zunächst 
den bestehenden Dissens. Die gewaltsame 
Intervention durch die USA in Grenada und 
der Abschuß der KAL-Maschine durch so
wjetische MiG-15, die Raketenstationierun
gen beider Seiten in Europa und der Ab
bruch der Genfer Verhandlungen, die Lage in 
Mittelamerika und in Afghanistan gaben eini
gen Ausschußmitgliedern hinreichenden An
laß für gegenseitige Beschuldigungen. Zu
dem hatte die in der Prager Deklaration der 
Warschauer-Pakt-Staaten vom Januar 1984 
— auf die sich alle Ausschußmitglieder des 
sozialistischen Lagers* beriefen — erneut 
vorgetragene Absicht der Sowjetunion, einen 
Verzicht der Atommächte auf den Erstein
satz von Nuklearwaffen herbeizuführen, die
sen Hauptstreitpunkt des Ausschusses wie
der auf die Tagesordnung gebracht. Die Mi
schung von hohen Erwartungen, konflikt
trächtigen Ereignissen im Vorfeld der Ta
gung, einem unklar formulierten und nicht 
konsensfähigen Mandat und drei kaum auf 
einen Nenner zu bringenden Arbeitsunterla
gen lassen es erstaunlich erscheinen, daß 
auf der diesjährigen Tagung überhaupt ein 
Bericht an die Generalversammlung verab
schiedet werden konnte. 

Zunächst zum nach wie vor bestehenden 
Dissens über das Ziel der Ausschußarbeit: 
Während die sozialistischen* Staaten auf der 
Ausarbeitung eines weltweiten Gewaltver
zichtsvertrages beharren, stößt diese Ab
sicht auf westlicher Seite auf strikte Ableh
nung. Der Vertreter Frankreichs erklärte ka
tegorisch, solange die Idee eines solchen 
Vertrages im Raum stehe, sei kein Fortschritt 
im Ausschuß möglich; und auch der Vertre
ter der Vereinigten Staaten konstatierte »ei
nen grundlegenden Mangel an Einverständ
nis über das, was wir hier überhaupt wollen«. 

Dabei wurden neue Argumente für oder ge
gen einen solchen Vertrag nicht vorgetragen. 
Sehen die sozialistischen* Staaten darin 
eine Bestärkung, Präzisierung und Auswei
tung des in Art.2 Abs.4 der UN-Charta nie
dergelegten Gewaltverbotes, so befürchten 
westliche Staatenvertreter und auch solche 
der Blockfreien, daß ein solcher Vertrag zu
mindest potentiell eine Schwächung der 
Charta herbeiführen könnte. Einerseits seien 
wohl nicht annähernd so viele Ratifikationen 
zu erwarten wie die UNO Mitglieder zähle; 
andererseits lasse eine ständige Wiederho
lung bereits kodifizierter Normen des Ge
waltverbotes unnötige Zweifel an deren Gel
tung aufkommen. Auch das vom Vertreter 
des Irak vorgetragene Argument, jeder Ge
waltverzicht solle die Bekräftigung erhalten, 
das Gewaltverbot sei absoluter Natur, konnte 
die Bedenken nicht ausräumen. So formu
lierte der Vertreter Japans sehr deutlich, das 
Gewaltverbot des Art.2 Abs.4 müsse unum
strittene Arbeitsgrundlage des Ausschusses, 
dürfe nicht aber sein Diskussionsgegenstand 
sein. Ein Versuch des Vorsitzenden, durch 
eine Synopse der in den drei Arbeitsunterla
gen eingebrachten Vorschläge die Konsens-
findung über das Ziel des Ausschusses zu 
erleichtern, führte nicht zum Erfolg. 
Zu einem gewissen Erfolg kam der Ausschuß 
indessen in der Diskussion und Verabschie
dung einer Vorlage, die der Vorsitzende der 
letzten Tagung erstellt hatte. Sie enthält eine 
Systematisierung der mit dem Gewaltverbot 
verbundenen politischen und völkerrechtli
chen Fragen, die in modifizierter Form Ein
gang in den Bericht des Ausschusses fan
den. Folgende sieben Rubriken gliedern die 
mit dem Gewaltverbot verbundenen Fragen: 
Ausmaß und Arten der Gewaltandrohung 
bzw. der Gewaltanwendung; das allgemeine 
Gewaltverbot; legitimer Gebrauch von Ge
walt; Konsequenzen der Gewaltandrohung 
oder des Gebrauchs von Gewalt; friedliche 
Streiterledigung; die Rolle der Vereinten Na
tionen; Abrüstung und Vertrauensbildende 
Maßnahmen. Ausgeklammert wurde unter 
anderem eine Rubrik über den Zusammen
hang zwischen Menschenrechtsverletzungen 
und Gewaltanwendung. Auch gegen die Ru
brik »gerechtfertigter Gebrauch von Gewalt« 
gab der Vertreter Japans zu bedenken, daß 
eine Debatte hierüber nur zur Aushöhlung 
des allgemeinen Gewaltverbotes durch eine 
immer breiter werdende Kasuistik von Aus
nahmen führen könne. Klaus Dicke • 

Verschiedenes 

UPU: Erster Weltpostkongreß auf deutschem Bo
den — Kontroversen um Südafrika und Israel — 
Päckchen ins Ausland dürfen mehr wiegen (49) 

(Vgl. auch den Beitrag des Verfassers: Der 
Weltpostverein im 110. Jahr. Zum XIX. Welt
postkongreß (Hamburg 1984), VN 3/1984 
S. 83ff.) 

I. Präsident des XIX. Weltpostkongresses 
(18.6.-27.7.1984) in Hamburg wurde, dem 
Brauch des Weltpostvereins (UPU) folgend, 
das Gastland, die Bundesrepublik Deutsch
land. Dieses Amt wurde in 23 Sitzungen des 
Plenums von Staatssekretär Winfried Florian 
vom Bundespostministerium wahrgenom
men. Als Generalsekretär des Kongresses 
und Leiter des Kongreßsekretariats (interna-
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tionales Sekretariat) fungierte der Generaldi
rektor des Internationalen Büros des Welt
postvereins in Bern, Mohamed Sobhi. Die lo
gistischen Aufgaben wurden durch das von 
der Deutschen Bundespost gestellte natio
nale Sekretariat erfüllt. 146 UPU-Mitglied-
staaten hatten eine Delegation zum Kongreß 
entsandt, 7 Länder ließen sich durch die De
legation eines anderen Landes vertreten, 14 
Länder waren nicht vertreten. Alle sieben en
geren (regionalen) Postvereine waren vertre
ten, ferner die Vereinten Nationen durch Un
tergeneralsekretär Erik Suy von ihrem Genfer 
Büro, die Internationale Fernmeldeunion 
durch ihren Generalsekretär, außerdem wei
tere internationale Organisationen. 
II. Die beiden herausragenden politischen 
Gegenstände des Kongresses — sie wurden 
im Plenum behandelt — waren die Südafrika-
und die Israel-Frage. 

Eine Gruppe arabischer Länder hatte den 
Ausschluß Israels aus dem Weltpostverein 
beantragt. Bereits in der zweiten Sitzung des 
Kongresses am 19. Juni konnte diese Streit
frage entschärft werden. Die Bundesrepublik 
Deutschland legte dar, daß die Behandlung 
dieses Gegenstandes zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung eines harmonischen Kon
greßablaufs führen könne. Sie beantragte da
her, den Entwurf der Tagesordnung mit der 
Maßgabe anzunehmen, daß der Punkt >Frage 
betreffend lsrael< für die Dauer des Kongres
ses vertagt und beim Kongreß nicht behan
delt werde. In geheimer Abstimmung nahm 
der Kongreß den Antrag mit 73 gegen 32 
Stimmen bei 15 Enthaltungen an, so daß 
diese Frage während des Kongresses nicht 
aufgegriffen wurde. 

Bereits beim Weltpostkongreß in Rio de Ja
neiro war auf Antrag der Gruppe der afrikani
schen Länder — satzungswidrig — ein Be
schluß gefaßt worden, wonach Südafrika aus 
dem Weltpostverein ausgeschlossen wurde. 
Nachdem Südafrika 1981 dem Verein durch 
einseitige Erklärung wieder beigetreten war 
(was für Mitglieder der Vereinten Nationen 
möglich ist), hat der Kongreß von Hamburg 
— ebenfalls satzungswidrig — bestätigt, daß 
der Ausschluß Südafrikas seit 1979 unverän
dert fortbestehe. 28 Länder, darunter die 

Bundesrepublik Deutschland, haben bei der 
Unterzeichnung der Verträge erklärt, daß sie 
— unbeschadet ihrer Ablehnung der Apart
heidpolitik — den Beschluß als satzungswid
rig und daher als nicht bindend ansehen. 
Im Namen der EG-Länder hat Irland am 
25. Juli eine Erklärung dagegen abgegeben, 
daß sowjetische Stellen den grenzüber
schreitenden Postverkehr mit Korrespon
denzpartnern in der Sowjetunion behindern. 
Gleichartige Erklärungen haben die Delega
tionen der Vereinigten Staaten und Israels 
abgegeben. 
Am 26. und 27. Juni fand eine zweitägige 
Generaldebatte über die Wandlungen der 
Post angesichts der Entwicklung auf dem 
Kommunikationsmarkt< statt. Hier wurde die 
in allen Weltregionen infolge vielfältiger Kon
kurrenz schwieriger werdende Lage der 
Postverwaltungen sowie die denkbaren Ge
genmaßnahmen erörtert. Die aus der Debatte 
zu ziehenden Konsequenzen wurden in der 
>Erklärung von Hamburg< zusammengefaßt. 
Für die Zeit ab I.Januar 1985 wurden auf 
fünf Jahre gewählt 
O zum Generaldirektor des Internationalen 
Büros des Weltpostvereins der 59jährige 
Präsident des brasilianischen Post- und Tele
graphenunternehmens, Adwaldo Cardoso 
Botto de Barros, und 
O zum Vizegeneraldirektor des Internationa
len Büros der 55jährige Franzose Felix Cice-
ron. 
Die 39 Mitgliedsländer des Vollzugsrats des 
Weltpostvereins wurden unter Berücksichti
gung einer vorgegebenen regionalen Quotie
rung gewählt. Als Gastland des Kongresses 
ist die Bundesrepublik Deutschland bis zum 
nächsten Kongreß 40. Mitgliedsland und zu
gleich Präsident des Vollzugsrats; die Funk
tion wird Friedrich Koller vom Bundespostmi
nisterium wahrnehmen. Bei der nicht an eine 
regionale Quotierung gebundenen Wahl der 
35 Mitgliedsländer des Konsultativrats für 
Poststudien hat die Bundesrepublik 
Deutschland die zweithöchste Stimmenzahl 
erreicht. 
III. Was die internationalen Postdienste be
trifft, so sind insbesondere folgende Ent
scheidungen zu erwähnen: 

• Es ist nicht gelungen, die satzungsän-
dernde Zweidrittel-Mehrheit zu erreichen, um 
das Sonderziehungsrecht des IMF als neue 
Vereinswährung an Stelle des Goldfranken 
einzuführen; allerdings wird überall in den 
Verträgen des Vereins dem Goldfrankenbe
trag der Gegenwert in Sonderziehungsrech
ten hinzugesetzt; damit ist den Bedürfnissen 
der Abrechnung im internationalen Post
dienst genügend Rechnung getragen. 
• Die Ersatzbeträge für den Verlust eines 
Pakets wurden um 50 vH angehoben (z.B. für 
ein 10-kg-Paket von 80 auf 120 DM). 
• Die Endvergütungen im Briefpostdienst 
werden von 5,50 auf 8,00 Goldfranken (ca. 
6,70 DM) je Kilogramm überschießender an
kommender Briefpost erhöht. Dies wird für 
die Zeit ab 1986 eine zusätzliche Belastung 
der Deutschen Bundespost von etwa 20 
Mill DM verursachen. Begünstigt werden die 
Länder der Dritten Welt, aber auch beispiels
weise Kanada und Australien, weil sie grö
ßere Gewichtsmengen Briefpost aus dem 
Ausland erhalten, als sie nach dort versen
den. 
• Die Postverwaltungen wollen künftig kon
zertiert ihre Möglichkeiten beim Kampf ge
gen die Verbreitung von Rauschgift einset
zen. 
• Die Vereinigten Staaten und Kanada haben 
erklärt, dem Postpaketabkommen beizutre
ten. 
• Das Höchstgewicht von Päckchen im in
ternationalen Dienst ist von 1 kg auf 2 kg er
höht worden, sofern die Einlieferungsverwal-
tung eine entsprechende Vereinbarung mit 
der jeweiligen Bestimmungsverwaltung ge
troffen hat. 
Die in Hamburg am 27. Juli unterzeichneten 
Verträge treten am I.Januar 1986 in Kraft. 
Sie bieten eine tragfähige Basis für die Wei
terentwicklung und Verbesserung der inter
nationalen Postdienste. 
Die USA haben sich darum beworben, im 
Jahre 1989 den XX. Weltpostkongreß in ih
rem Lande auszurichten. Der Antrag wurde 
per Akklamation angenommen. Der Kongreß
ort wird später durch das Gastland festge
legt. 

Hans Friedrich Leinung • 
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Abrüstung 

GENERALVERSAMMLUNG — Gegen
stand: Verurteilung des Atomkriegs. — 
Resolution 38/75 vom 15.Dezember 1983 

Die Generalversammlung, 
— beunruhigt angesichts der wachsenden 

Gefahr eines Atomkriegs, der zur Ver
nichtung der Zivilisation auf der Erde 
führen kann, 

— alle Staaten und Völker auf die Schluß
folgerungen der bedeutendsten Wissen
schaftler sowie militärischen und zivilen 
Sachverständigen hinweisend, daß es 
unmöglich ist, die tödlichen Folgen eines 
Atomkriegs zu begrenzen, wenn ein sol
cher je begonnen wird, und daß es in 
einem Atomkrieg keinen Sieger geben 
kann, 

— überzeugt, daß die Verhütung einer nu
klearen Katastrophe dem innersten 
Streben von Milliarden Menschen auf 
der Erde entspricht, 

— mit dem erneuten Aufruf, unter Beteili
gung aller Staaten eine internationale 
Konvention über das Verbot des Einsat
zes von Kernwaffen abzuschließen, 

1. verurteilt entschlossen, uneingeschränkt 
und für alle Zeiten den Atomkrieg als 
unvereinbar mit dem menschlichen Ge
wissen und der menschlichen Vernunft, 
als ungeheuerlichstes Verbrechen gegen 
die Völker und als Verletzung des ober
sten Menschenrechts — des Rechts auf 
Leben; 

2. erklärt die Formulierung, Darlegung, 
Verbreitung und Propagierung politi
scher und militärischer Doktrinen und 
Konzepte, die darauf gerichtet sind, dem 

Ersteinsatz von Kernwaffen Legitimi
t ä t zu verschaffen und allgemein die 
>Zulässigkeit< der Entfesselung eines 
Atomkriegs zu rechtfertigen, zu verbre
cherischen Handlungen; 

3. fordert alle Staaten auf, vereint zu han
deln und ihre Anstrengungen zu verdop
peln, um die Gefahr eines Atomkriegs zu 
beseitigen, das nukleare Wettrüsten zum 
Stillstand zu bringen und die Kernwaf
fenrüstungen zu reduzieren und schließ
lich vollständig zu beseitigen. 

Abstimmungsergebnis: + 95; -19: Austra
lien, Belgien, Dänemark, Deutschland 
(Bundesrepublik), Frankreich, Großbri
tannien, Island, Israel, Italien, Japan, Ka
nada, Luxemburg, Neuseeland, Nieder
lande, Norwegen, Portugal, Spanien, Tür
kei, Vereinigte Staaten; = 30. 
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